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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 516
(Neufassung der Drs. 18/445)

10. 07. 12

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen

Gesetz zur Erleichterung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Erleichterung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Nach Artikel 20 Abs. 2 GG geht in Deutschland alle Gewalt vom Volke aus. Sie wird
vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. In der Landesverfassung der
Freien Hansestadt Bremen ist dieser Grundsatz in Artikel 66 Abs. 2 ebenfalls enthal-
ten. Der Grundsatz wird in Artikel 67 Abs. 1 der Landesverfassung konkretisiert,
indem es heißt: „Die gesetzgebende Gewalt steht ausschließlich dem Volk (Volks-
entscheid) und der Bürgerschaft zu.“ Diese gesetzliche Verankerung macht deut-
lich, dass die Gesetzgebung durch das Volk im gleichen Rang zur der durch die
Bürgerschaft steht.

Aus diesen Grundsätzen folgt, dass die Hürden für eine verfassungsändernde Ge-
setzgebung durch das Volk nicht so hoch gesetzt werden dürfen, dass sie faktisch
nicht wahrgenommen werden kann. Das notwendige Zustimmungsquorum bei der
verfassungsändernden Gesetzgebung durch das Volk darf nicht dazu führen, Erfolgs-
aussichten von vornherein nahezu auszuschließen. Für eine hinreichende Legitima-
tion der gesetzgebenden Gewalt, auch wenn sie vom Volk ausgeht, bedarf es jedoch
einer Mehrheit, um zu verhindern, dass Minderheiten ihre Partikularinteressen durch-
setzen können. Aus diesem Grund ist ein Zustimmungsquorum unverzichtbar, muss
aber, um der Landesverfassung gerecht zu werden, im Bereich der verfassungsän-
dernden Gesetzgebung maßvoll gesenkt werden.

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Gesetz zur Erleichterung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Der Senat verkündet das nachfolgende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen

Die  Landesverfassung  der  Freien  Hansestadt  Bremen  vom  21.  Oktober  1947
(Brem.GBl. S. 251, SA BremR 100-a-1), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Än-
derung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 31. August 2010
(Brem.GBl. S. 457), wird wie folgt geändert.

1. Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe d) wird wie folgt geändert:

In Satz 2 werden die Wörter „ein Fünftel“ durch die Wörter „ein Zehntel“ er-
setzt.

2. Artikel 72 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „muß mehr als die Hälfte“ werden durch die Wörter „müssen zwei
Fünftel“ ersetzt.

Artikel 2

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren beim Volksentscheid

Das  Gesetz  über  das  Verfahren  beim  Volksentscheid  vom  27.  Februar  1996
(Brem.GBl. S. 41, SA BremR 112-a-1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
zur Neuregelung des Volksentscheides vom 1. September 2009 (Brem.GBl. S. 311),
wird wie folgt geändert:



— 2 —

1. § 1 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

In Satz 2 werden die Wörter „ein Fünftel“ durch die Wörter „ein Zehntel“ er-
setzt.

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 werden die Wörter „muß mehr als die Hälfte“ durch die Wörter „müs-
sen zwei Fünftel“ ersetzt.

3. § 19 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „ein Fünftel“ werden durch die Wörter „ein Zehntel“ ersetzt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung

Zu Artikel 1 Nr. 1

Volksentscheide über verfassungsändernde Gesetze sollen stattfinden, wenn 10 %
der Stimmberechtigten das Volksbegehren unterstützt haben. Die Nutzung verfas-
sungsrechtlich vorgesehener Instrumente der direkten Demokratie darf für die Bür-
gerinnen und Bürger nicht aufgrund formaler Hürden von vornherein aussichtslos
erscheinen. Es genügt, wenn das Unterschriftenquorum bei Verfassungsänderungen
doppelt so hoch ist wie bei einfachen Gesetzen.

Zu Artikel 1 Nr. 2

Das  Zustimmungsquorum  bei  verfassungsändernden  Gesetzen  soll  von  50  %  auf
40 % gesenkt werden. Durch ein Zustimmungsquorum soll sichergestellt werden,
dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung hinter der beabsichtigten Verfassungs-
änderung steht. Dieses Ziel lässt sich auch dadurch erreichen, dass das Quorum um
10 % gesenkt wird. Eine Beibehaltung eines Zustimmungsquorums von 50 % hin-
gegen hätte zur Folge, dass Volksentscheide über Verfassungsänderungen auch in
Zukunft von vornherein wenig realistische Aussicht auf Erfolg hätten und deshalb
entsprechende Initiativen unterblieben.

Zu Artikel 2

Die Anpassungen des Gesetzes über das Verfahren beim Volksentscheid ergeben
sich aufgrund der Änderungen der Landesverfassung.
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